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8.2.1 Anspruch  

Die vertraglichen Mindestlöhne und der Anspruch auf Lohnerhöhungen setzen Vollleistungsfähigkeit 

und Einsatzwilligkeit voraus. Ist die Arbeitsleistung ungenügend, kann zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer ein reduzierter Ansatz vereinbart werden. Diese Vereinbarung muss schriftlich erfolgen 

und der Paritätischen Berufskommission zur Genehmigung unterbreitet werden.  

Wird ein Mitarbeiter im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in eine tiefere Berufskategorie eingereiht, 

muss zu deren Gültigkeit eine schriftliche Meldung an die Paritätische Berufskommission erfolgen. 

 

Art. 21 Gleichstellung und Diskriminierungsverbot  

Der Arbeitgeber und die Arbeitnehmenden sind dafür besorgt, dass unter den Mitarbeitenden ein Klima 

des gegenseitigen Respekts und der Toleranz gepflegt wird, welches Benachteiligungen und 

Diskriminierungen wegen des Geschlechts, des Alters, der Herkunft, der Rasse, der sexuellen 

Orientierung, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen 

oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung 

ausschliesst sowie Belästigungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen verhindert. Der 

Unternehmer und die Mitarbeitenden schaffen eine offene und angstfreie Kommunikationskultur, um 

Mobbing vorzubeugen. 

3 

 


